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WFOT-Anerkennung 
 

Hinweise zur Antragsbearbeitung und zum Ablauf des Antragsverfahrens 
 
 

Hinweise zur Antragsbearbeitung: 

 Ergotherapieschulen, die erstmals die WFOT-Anerkennung in direktem Anschluss an die 

erste Staatliche Prüfung beantragen, können die Unterlagen – in Absprache mit der 

Geschäftsstelle des DVE – bis Ende des laufenden Kalenderjahres einreichen. 

 Hochschulen können die WFOT-Anerkennung erstmals nach Abschluss der ersten Kohorte 

des primärqualifizierenden ergotherapeutischen Studiengangs beantragen. 

 Es wird gebeten, die Fragen vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten und die 

geforderten Anlagen einzureichen. 

 Nachfragen können sich durch unvollständig eingereichte Unterlagen (z.B. Nicht-

Beantwortung von Fragen, fehlende Kennzeichnung der Anlagen) ergeben. Bis zur 

Beantwortung dieser und ggf. der Nachreichung weiterer Unterlagen wird der WFOT-Antrag 

nicht weiter bearbeitet. Rückfragen von Seiten des DVE sind jederzeit möglich. 

 Die WFOT-Anerkennung erlischt sofort, wenn diese aufgrund falscher Angaben erteilt 

worden ist. 

 

Für Ihren Antrag auf WFOT-Anerkennung haben wir eine interaktive PDF-Vorlage erstellt. Falls 

Sie mit diesem Formulartyp noch nicht vertraut sind, folgen hier einige Erläuterungen: 

- Um interaktive Formulare im pdf-Format  zu bearbeiten und zu speichern, benötigen Sie 

grundsätzlich den kostenlos downloadbaren Acrobat Reader. 

- Öffnen Sie die das Antragsformular und speichern Sie dieses vor Beginn der Bearbeitung 

auf Ihrem Rechner. 

- In der PDF-Vorlage sind alle auszufüllenden Felder hellblau unterlegt. Es gibt einerseits 

anzukreuzende Felder, die mit einem Klick aktiviert werden können und andererseits 

Textfelder, in die Sie Ihre Antworten hineinschreiben können. 

- den Formularen wurden bereits große Freiräume für Ihren Text eingeplant. Kommt es 

jedoch vor, dass ein Feld nicht ausreicht, erscheint automatisch eine „Scroll-Funktion“, so 

dass Sie unbegrenzt auch weiter Ihren Text eingeben können. 

- Sie können selbstverständlich Ihren Antrag auf WFOT-Anerkennung auf ihrem lokalen 

Rechner zwischenspeichern und zu unterschiedlichen Zeitpunkten weiter bearbeiten. 
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Ablauf des Antragsverfahrens auf WFOT-Anerkennung 

 Einreichen der Unterlagen bis spätestens 31. März des laufenden Kalenderjahres per E-Mail 

bei der Geschäftsstelle des DVE: info@dve.info  

 Nach Einreichen der vollständigen Unterlagen wird der Ergotherapieschule/Hochschule von 

der Geschäftsstelle des DVE eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 200€ (DVE Mitglied) 

bzw. 300 €  (Nichtmitglied), zzgl. MwST in Rechnung gestellt. 

 Ergotherapieschulen: Die Auswertung der Unterlagen erfolgt durch zwei Mitglieder des 

Ausbildungsausschusses (AA) unabhängig voneinander. Wenn kein zusätzlicher 

Klärungsbedarf einen Aufschub erforderlich macht, wird der Beschluss über die WFOT-

Anerkennung vom Gesamtgremium des AA auf seiner nächsten Sitzung getroffen. Die 

WFOT-Anerkennung kann auch nach der Erfüllung bestimmter Auflagen, die zeitlich 

terminiert sind, erteilt werden. 

 Hochschulen: Die Auswertung der Unterlagen erfolgt auf Grundlage der Akkreditierung der 

Hochschule, die bei WFOT-Antragsstellung noch mindestens eine Gültigkeit von einem Jahr 

aufweisen muss, direkt beim DVE. 

 Bitte beachten Sie, der Feststellungsprozess über den Erhalt der WFOT-Anerkennung kann 

ab dem Zeitpunkt der Beantragung mehrere Monate beanspruchen. Die Mitglieder des 

Ausbildungsausschusses sind ehrenamtlich tätig. 

 Nach positivem Entscheid durch den AA/DVE wird ein Antrag auf WFOT-Anerkennung beim 

WFOT gestellt. Dieser entscheidet dann in seiner folgenden Sitzung über die WFOT-

Anerkennung und erstellt daraufhin die WFOT-Urkunde. Der WFOT ist ehrenamtlich tätig, 

sodass eine Ausstellung der WFOT-Urkunden nur einmal jährlich erfolgen kann. Daher kann 

es sein, dass Sie ab dem Zeitpunkt der Feststellung der WFOT-Anerkennung seitens der 

WFOT im ungünstigsten Fall bis zu 12 Monate auf Ihre WFOT-Urkunde warten müssen. 

 Die DVE Geschäftsstelle erhält die WFOT-Urkunde und leitet diese an die betreffenden 

Ergotherapieschulen/Hochschulen weiter. 

 Bei erfolgreicher WFOT-Anerkennung gilt für die Meldung an den WFOT das Jahr der 

Antragstellung. Die Gültigkeit der WFOT-Anerkennung ist auf5 Jahre begrenzt. 

 Die Ergotherapieschule/Hochschule kann im Falle einer Ablehnung die WFOT-Anerkennung 

im nachfolgenden Kalenderjahr erneut beantragen. 

 Die Ergotherapieschule/Hochschule kann Widerspruch gegen eine Ablehnung der WFOT-

Anerkennung innerhalb von vier Wochen nach Mitteilung der Entscheidung beim Vorstand 

des DVE einlegen. 


